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105  Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung 
 
(1) 1Einer Beschwerde gegen die Einstellung des Verfahrens kann der Staatsanwalt, der die Einstellung 
verfügt hat, abhelfen. 2Werden in der Beschwerde neue und wesentliche Tatsachen oder Beweismittel 
angeführt, nimmt er die Ermittlungen wieder auf.

(2) 1Geht eine Beschwerde des Verletzten bei dem Staatsanwalt ein, dessen Entscheidung angegriffen 
wird, prüft er unverzüglich, ob er ihr abhilft. 2Hilft er ihr nicht ab, legt er sie unverzüglich dem vorgesetzten 
Staatsanwalt (§ 147 GVG) vor. 3Im Übersendungsbericht legt er dar, aus welchen Gründen er die 
Ermittlungen nicht wieder aufnimmt; neue Tatsachen oder Beweismittel oder neue rechtliche Erwägungen, 
welche die Beschwerdeschrift enthält, sind zu würdigen. 4Werden dem Beschuldigten weitere selbständige 
Straftaten vorgeworfen, ist zu berichten, was insoweit bereits veranlasst oder was nach Rückkunft der Akten 
beabsichtigt ist. 5Die Akten sind dem Übersendungsbericht beizufügen oder, wenn sie nicht verfügbar oder 
nicht entbehrlich sind, nachzureichen.

(3) 1Ist die Beschwerde bei dem vorgesetzten Staatsanwalt eingereicht worden und hat er um Bericht oder 
um Beifügung der Vorgänge ersucht, ist dieser Auftrag nur auszuführen, wenn die Ermittlungen nicht wieder 
aufgenommen werden; sonst genügt eine kurze Anzeige über die Wiederaufnahme der Ermittlungen. 2Kann 
die Beschwerde nicht sofort geprüft werden, sind die Gründe hierfür anzugeben; die Akten sind nicht 
beizufügen.

(4) Dem Beschwerdeführer ist die Wiederaufnahme der Ermittlungen mitzuteilen.

(5) Für die Bekanntgabe des Bescheides des vorgesetzten Staatsanwalts gilt Nummer 91 Absatz 2 
entsprechend.


